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Arbeitsgericht Saarland 

URTEIL 

J 

Im Namen des Volkes ! 

In dem Rechtsstreit 

des Herrn  

Prozessbevollmächtigte: 

- Kläger -

DGB Rechtsschutz GmbH vertreten durch 
die Rechtssekretäre, Fritz-Dobisch-Straße 
5, 66111 Saarbrücken, 

gegen 

die Firma 

Prozess bevollmächtigte: 

- Beklagte -

hat die 6. Kammer des Arbeitsgerichts Saarland auf die mündliche 
Verhandlung vom 10. Februar 2021 durch die Richterin ... sowie den 
ehrenamtlichen Richter Herr ... und den ehrenamtlichen Richter Herr ...

für R e c h t erkannt: 
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1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht

durch die fristlose Kündigung vom 11.02.2020 beendet worden ist.

2. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien nicht

durch die fristlose Kündigung vom 17.02.2020 beendet worden ist.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Der Kläger trägt 3/4 der Kosten des Rechtsstreits, die Beklagte trägt

1 /4 der Kosten des Rechtsstreits.

5. Der Streitwert wird auf 17.498,72 € festgesetzt.

Tatbestand 

Die Parteien streiten um die Rechtmäßigkeit der fristlosen Kündigung vom 

11.02.2020, sowie der fristlosen und hilfsweise ordentlichen Kündigung vom 

17.02.2020, und Weiterbeschäftigung. 

Der am ... geborene und zwei Kindern zum Unterhalt verpflichtete Kläger 

ist seit dem 16.08.2012 bei der Beklagten als Sachbearbeiter 

Customer Service, zuletzt mit einem monatlichen Bruttoentgelt von 

4.374,68 € beschäftigt. 

Bei der Beklagten besteht die Möglichkeit des sog. Horne-Office. Die 

Rahmenbedingungen des Horne-Office bei der Beklagten sind in der 

Konzernbetriebsvereinbarung vom 24.11.2015, vgl. BI. 76 ff. d. A. 

festgehalten. Diese lautet auszugsweise: 

2. Definitionen

(. . .) 





-4- 6 Ca 667/20 

Der Kläger und seine damalige Führungskraft, Frau L., vereinbarten am 

19.06.2017 die Möglichkeit, sporadisch im Homeoffice zu arbeiten (vgl. 

Anlage 81, BI. 36 d. A.). Das Horne-Office wurde nicht nur auf die Dauer 

eines Monats beschränkt vereinbart. Er verfügt dazu über einen Dienst

Laptop und ein Dienst-Mobiltelefon. 

Ausweislich der Planstellenbeschreibung gliedern sich die Arbeitsaufgaben 

des Klägers in Buchungsvorbereitungen, Auftragsbuchung und Pflege, 

Auslieferungsverfolgung, Disposition, Planung und Prognose, sowie 

Bearbeitung und Überwachung von Kundenportalen, Bearbeiten von 

Anfragen, Pflegen von Kundenkontakten, Reklamationsbearbeitung und 

Datenpflege. 

Zum Tagesgeschäft des Klägers gehört: Terminklärung mit verantwortlichen 

Disponenten, 

datentechnischen 

Aufbereitung eingehender 

Weiterverarbeitung, Termine 

Kundenaufträge 

überwachen 

zur 

und 

Terminabweichungen abstimmen, Aktualisierung, Kontrolle und Pflege der 

Auftragsdaten, EDI-Bearbeitung, Kunden Alternativlösungen hinsichtlich 

fachlicher und terminlicher Art anbieten, bearbeiten und dokumentieren, 

Veränderungen von Kundenbedarfen aufzeigen, permanente Überwachung 

der Liefersituation und Einhaltung der Liefertreue inklusive Mahnung bei 

Terminverzug, manueller Lieferanstoß bei nicht automatischer Fakturierung 

und Auslieferabwicklung, Avisierung von Versand, Abwicklung von 

Sonderfrachten, tägliche Bearbeitung und Überwachung diverser 

Kundenportale, Bearbeiten von Anfragen (Prüfung der Anfrage auf 

Realisierbarkeit, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung 

sowie Verfolgung und Überwachung von Anfragen und Angeboten), das 

Pflegen von Kundenkontakten, sowie EDL-Lagerbearbeitung und Abwicklung 

von Muster-Erstaufträgen: IOP-Prozess: Einbuchung und Terminverfolgung. 

SAP-Transaktionen für Lieferanlagen sind wesentlicher Bestandteil der 

Arbeitsaufgaben des Klägers. Die durchgeführten Lieferanlagen müssen 

stets in SAP eingebucht werden. 
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Ab April 2019 trug der Kläger stundenweise Horne-Office Zeiten ein. Zu 

diesem Zeitpunkt ging in seine damalige Vorgesetzte, Frau L., in 

Elternzeit. Zuvor hat er von der Möglichkeit des Horne-Office keinen 

Gebrauch gemacht. 

Im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2019 hat der Kläger im Schnitt 

28,27 % seiner zu erbringenden Arbeitsleistung als Arbeit im Horne-Office 

eingetragen. Vorliegend geht es um Horne-Office Zeiten von 8,25 bis 9,89 

Stunden pro Woche. Bezüglich des konkreten Umfangs der Zeiten wird auf 

Anlage 82, BI. 38 d. A. verwiesen. 

Vom 02.01.2019 bis zum 20.12.2019 führte der Kläger allerdings lediglich an 

11 von 103 Horne-Office Tagen nach 15:30 Uhr SAP-Buchungen durch. 

Häufig hat er nur bis 13 Uhr Buchungen getätigt. 

Am 10.01.2020 und am 17.01.2020 sprachen zwei Mitarbeiter der Beklagten 

den stellvertretenden Vorgesetzten des Klägers, Herrn S., darauf an, dass 

dieser fast täglich früher und unabgestimmt seinen Arbeitsplatz 

verlasse. Nach einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Kläger im 

Dezember 2019 und im Januar 2020 nahezu täglich früher den Arbeitsplatz 

verlassen hat und sich in das Zeiterfassungssystem im Horne-Office 

eingebucht hat. Dies war der Vorgesetzten des Klägers, Frau L., nicht 

bekannt. Sie stellte fest, dass der Kläger bereits seit Oktober 2019 fast 

täglich seinen Arbeitsplatz vorzeitig verlassen hat. 

Am 20.01.2020 fand ein Gespräch zwischen dem Kläger und seiner 

Vorgesetzten, Frau L., statt. Der Kläger erklärte, dass er sich zu Hause 

direkt einloggen und weiterarbeiten würde, nachdem er seine Kinder von der 

Schule abgeholt habe. Weiterhin wurde der Kläger in diesem Gespräch 

zusätzlich auf seine Nebentätigkeit angesprochen, die er verneinte. In einem 

Gespräch im November 2019 hat der Kläger hingegen angegeben, dass er in 

der Firma seiner Mutter eine Nebentätigkeit mit Hausmeister-, 

Entrümpelungs- und Gartenarbeiten ausübe. Da nach Überprüfung 

festgestellt wurde, dass keine Anzeige der Nebentätigkeit vorliegt, bat die 
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Vorgesetzte, Frau L., den Kläger dies nachzuholen. Er erklärte zunächst, 

dass er der Nebentätigkeit nur am Wochenende nachgehe. 

Am 21.01.2020 fand ein weiteres Gespräch zwischen dem Kläger und seiner 

Vorgesetzten, Frau L., statt, welche ihn aufforderte, die Soll

Arbeitszeiten im Team vor Ort einzuhalten. Zudem wurde der Kläger 

angewiesen, die Nebentätigkeit der Beklagten gegenüber anzumelden. Der 

Kläger erklärte daraufhin, dass er keine Nebentätigkeit mehr machen würde, 

da er es zeitlich nicht schaffen würde und es sich auch nicht lohnen würde. 

Nach weiteren internen Ermittlungen hörte die Beklagte den Kläger am 

06.02.2020 zum dringenden Verdacht des Arbeitszeitbetrugs an. Er erklärte 

in diesem Gespräch, dass er versäumt habe, die Arbeit im Horne-Office mit 

den Kollegen zu besprechen. Der Kläger erklärte im Gespräch, dass er im 

Horne-Office Kundentelefonate führen und normale Tätigkeiten wie SAP 

durchführen würde. Auf die Nebentätigkeit angesprochen, hat er erklärt, dass 

diese geplant gewesen, aber nie umgesetzt worden sei. Auf den 

Widerspruch zum vorherigen Gespräch angesprochen, erklärte er, dass er im 

Sommer gearbeitet habe. Einen Ausdruck mit Werbung im Internet 

bezeichnete der Kläger als aus dem Vorjahr stammend. 

Der Kläger lehnte es auf die Bitte der Beklagten hin ab, dass seine PC 

Einloggdaten und die Handydaten auf seinem dienstlichen Mobiltelefon 

ausgewertet werden. 

Im Nachgang zu dem Gespräch recherchierte die Beklagte, dass sich 9 

Anzeigen des Hausmeisterservices in Ebay-Kleinanzeigen befänden, die 

letzte wurde am 01.02.2020 eingestellt. 

Mit Schreiben vom 11.02.2020 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis 

fristlos (vgl. BI. 9 im Verfahren 6 Ca 537/20). Mit weiterer Kündigung vom 

17.02.2020 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis nochmals fristlos, 

hilfsweise fristgerecht zum nächst zulässigen Zeitpunkt, nach der 

Berechnung der Beklagten zum 30.04.2020 (vgl. BI. 7 d. A.). 
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außerhalb des Schaeffler-Netzes bzw. ohne Anmeldung in SAP sei praktisch 

undenkbar. Auch die vom Kläger genannte Engpasssteuerung, bei der der 

Materialbedarf ermittelt werde, bedürfe der Daten, die aus SAP abgerufen 

würden. Es sei unklar, was der Kläger mit Auswertungen meine. Für die 

Auswertung von Daten sei die Nutzung des S.-Netzes bzw. SAP 

notwendig. 

Zur Erfüllung der Aufgaben im täglichen Geschäft des Klägers bedürfe es der 

Dateien aus dem S.-Netz bzw. SAP. Selbst das Hochfahren des 

Notebooks ließe sich über die Login-Daten überprüfen. 

In einer Gesamtschau der widersprüchlichen Aussagen des Klägers im 

Rahmen der Verdachtsanhörung sei der dringende Verdacht begründet, dass 

der Kläger nach ungenehmigtem Verlassen des Arbeitsplatzes gerade nicht 

der Tätigkeit im Horne-Office nachgegangen sei, sondern vielmehr private 

Angelegenheiten verrichtet habe. Der Kläger habe selbst nicht zum 

Ausräumen des Verdachtes beigetragen. 

Dem Kläger obliege es, im Wege der sekundären Darlegungslast dazu 

vorzutragen, dass er im Horne-Office Arbeitsleistung erbracht habe. Aus 

datenschutzrechtlichen Aspekten liege es allein in der Wissenssphäre des 

Klägers, ob und wann er sich in den streitgegenständlichen Zeiträumen in 

das System eingeloggt und insofern eine Arbeitsleistung erbracht habe. 

Für eine weitere Zusammenarbeit sei unwiderruflich eine Vertrauensbasis 

nicht mehr vorhanden. Das Interesse der Arbeitgeberin an einer Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses überwiege trotz der Beschäftigung seit 2012 und 

Unterhaltspflicht für 2 Kinder. 

Die Kenntnis von den verdachtsbegründenden Tatsachen bei der 

Personalleiterin, Frau S., als Kündigungsberechtigte, sei am 

06.02.2020 eingetreten. 








































